
2. Änderungssatzung vom 11.12.2025 zur Gebührensatzung  

zur Satzung über die Abfallentsorgung vom 03.11.2022 

 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  S. 666), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff.), der §§ 5 und 

9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LKrWG NRW) vom 01.02.2022 (GV NRW 2022, S. 136 

ff.) und der §§ 1, 2, 4, 5, 6 und 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV. NW. S. 712/SGV. NW. 610), in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Rat der Gemeinde Lotte in seiner Sitzung vom 11.12.2025 

folgende Satzung beschlossen: 

 

I. 

Die Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Lotte vom 03.11.2022 wird wie 

folgt geändert: 

 

§ 2 Abs. 1 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren richtet sich nach der Größe und Anzahl der Abfallbehälter 

sowie nach der Anzahl der Abfuhren. Die Abfallentsorgungsgebühr beträgt jährlich bei einem  

 a) 80-Liter-Abfallbehälter  76,20 Euro 

 b) 120-Liter-Abfallbehälter  114,00 Euro 

 c) 240-Liter-Abfallbehälter  228,00 Euro 

 d) 1.100-Liter-Abfallbehälter (Container) 

     bei wöchentlicher Entleerung einschl. Miete  4.284,60 Euro 

     bei wöchentlicher Entleerung ohne Miete  4.175,04 Euro 

     bei vierzehntägiger Entleerung einschl. Miete  2.197,08 Euro 

     bei vierzehntägiger Entleerung ohne Miete  2.087,52 Euro 

     bei vierwöchentlicher Entleerung einschl. Miete  1.153,32 Euro 

     bei vierwöchentlicher Entleerung ohne Miete  1.043,76 Euro 

(4) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren für die braune 

 Tonne für kompostierbare Abfälle richtet sich nach der 

 Größe und Anzahl der Abfallbehälter. Die Abfallentsorgungs- 

 gebühr beträgt jährlich bei einer braunen Tonne mit 

 a) 120-Liter Volumen  75,60 Euro 

 b) 240-Liter Volumen  151,20 Euro 

 Für einen sog. Biofilterdeckel wird eine Zusatzgebühr in Höhe von 12,00 Euro jährlich erhoben.“  

 

II. 

Die 2. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung tritt am 01.01.2026 in 

Kraft. 

 


